
Engagement und Rückzug
Beitrag von „Meerschwein Nele“ vom 22. September 2017 18:07

Zitat von Lisam

Von Personalentwicklungsgesprächen kann man bei uns auch nur träumen.

Wieso? Personalentwicklung ist in NRW rechtlich vorgesehen:

Zitat von LBG NRW §42

§ 42
Fortbildung und Personalentwicklung
(1) Der Dienstherr fördert und entwickelt die Eignung, Leistung und Befähigung der
Beamtinnen und Beamten auf der Grundlage von Personalentwicklungskonzepten.
Dabei sind die Grundsätze der interkulturellen Öffnung der Verwaltung und die
Notwendigkeit, interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln, in angemessenem Umfang
miteinzubeziehen.
(2) Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zu
erhalten und fortzuentwickeln und insbesondere an Fortbildungen in dienstlichem
Interesse teilzunehmen.
(3) Die Beamtinnen und Beamten haben einen Anspruch auf Teilnahme an für ihre
berufliche Tätigkeit förderlichen Fortbildungsmaßnahmen, soweit dienstliche Belange
nicht entgegenstehen. Satz 1 gilt entsprechend für Beamtinnen und Beamte, die sich in
Elternzeit befinden oder zur Betreuung von Kindern oder Pflege einer oder eines nach
ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen Angehörigen beurlaubt sind.
(4) Die dienstvorgesetzte Stelle ist verpflichtet, ein Personalentwicklungskonzept zu
erstellen und dies regelmäßig fortzuentwickeln. Dies kann auch in Form einer
Dienstvereinbarung geschehen.
(5) Die näheren Anforderungen an Personalentwicklungskonzepte und an
Fortbildungsmaßnahmen können die Laufbahnverordnungen regeln.
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